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rechtspflege vom 22, Méarz 1893 die Kassationsbe-
schwerde zu erheben.

Art. 27. Die Bestimmungen kantonaler Gesetze und
Verordnungen. die diesem Gesetz widersprechen, sind
aufgehoben.

Art. 28. Der Bundesrat ist beauftragt, den Beginn
der Wirksamkeit des Gesetzes anzugeben.

sz

Aus schweizerischen Verbanden.

Bauarbeiter. Der Zentralvorstand hat in einem
Schreiben an das Volkswirtschaftsdepartement Protest
eingelegt gegen eine Erklirung des Herrn Hiigli, der
seinerzeit im Auftrag des Bundesrates die Verhand-
lungen iiber die Arbeitszeit leistete, nach der Herr Hiigli
die welsche Schweiz aus dem Geltungsbereich der 48-
stundenwoche ausgeschlossen wissen will.

Buchbinder. Die Verschmelzung mit dem Verband
der Papier- und Hilfsarbeiter im graphischen Gewerbe
wurde vom Buchbinderverband in der Urabstimmung
mit 539 gegen 86 Stimmen abgelehnt. Die Frage war
so gestellt: Soll eine Verschmelzung mit dem graphi-
schen Hilfsarbeiterverband eingegangen werden, wenn
sein derzeitiger Sekretir H. B. im neuen Verband als
Sekretidr verbleibt?

Bekleidungsindustrie. Der fiir die Massschneiderei
vereinbarte TLandestarif hat eine wesentliche Ausdeh-
nung erfahren durch die kamfplose Einfithrung des-
selben in Genf. Er wurde mit den Ansiitzen des 2. Krei-
ses von den Arbeitgebern akzeptiert. Demzufolge be-
triigt der Stiick-Stundenlohn Fr. 1.33. der Wochenlohn
fiir Atelierarbeiter 80 Fr. Die 48stundenwoche wurde
gleichfalls vereinbart.

Der Landestarif wurde in seinem Vertragsteil von
der Gewerkschaft am 1. Oktober gekiindigt. Die in
Ziirich und Genf eingefiihrte 48stundenwoche steht
nicht im Einklang mit den Arbeitszeitbestimmungen
des Landestarifs: die Kreiseinteilung hat durch einige
Versetzungen sich verschoben. da ist ein Ausgleich er-
forderlich: dasselbe ist beziiglich der Stundenléhne
wegen Ziirich notwendig. Auch erscheint es angebracht,
den Fragen der Einfithrung des Zeitlohnes und des Ab-
baues der Heimarbeit etwas mehr Realitéit zu verleihen.
Aus diesen Erwigungen heraus ward die Kiindigung
des Vertrages zur notwendigen Massregel.

Eine auf der gleichen Grundlage wie der Mass-
schneidertarif ausgearbeitete Vorlage fiir die Herren-
konfektion fand zuerst nicht das gebiihrende Ver-
stdndnis der Konfektions-Industriellen. Nach der Mei-
nung eines dieser kapitalistischen Vertreter stinden
heute schon die Lohne der Konfektionssehneider iiber
dem Durchschnittsverdienst der industriellen Arbeiter-
schaft. deshalb erscheinen ihnen die Ansiitze in der
Vorlage unannehmbar. Und dabei ist das Elend in der
Heimarbeit in-der Konfektion sprichwdrtlich. Um die
Weiterberatung des Tarifs aber zu sichern, cing die
Gewerkschaft darauf ein. den geltenden Tarif bis
31. Dezember 1919 zu verlingern: von da ab kann er
jeden Monat mit dreiviertelighrlicher Kiindicung auf-
gehohean werden. Mit der Firma Burger-Kehl konnte
aine Einzelabmachung in der Form der Erhshung der
Teuerungszulagen um 5 % getroffen werden. Nach
Schaffung des Tarifs in der Konfektion wird diese
Wirma demselben in geeigneter Weise angeschlossen.

Auch fiir Schaffung eines allgemeinen Tarifs in
der Wiische,- Blusen- und Damenkleiderlonfekition sind
die Vorbereitungen getroffen. Es ist dies ein erster
durchoreifender Versuch der tariflichen Erfassung der
Arbeitsléhne in diesem Beruf. Die langj#hrige Organi-

sationstreue eines Teils der Heimarbeiterinnen der
Branche macht dieses Vorgehen dem Verband zur ge-
bieterischen Pflicht.

Annehmbare Erfolge weisen die Tarifbewegungen
in der Damenschneiderei auf. Lange Zeit zweifelte man
an der Organisationsfihigkeit der beschiftigten Mad-
chen, die zum kleinen Teil aus Proletarierfamilien
stammen. Die Zeitstromung hat sie erfasst und sie
scharenweise der Organisation zugefiihrt. Der frithere
Zweifel ist damit behoben und die Erfolgmioglichkeit
tariflicher Lohnregelung erwiesen. In Ziirich sind
neuerdings zwei beachtenswerte Abschliise erfolgt; der
bei der Seidenfirma Henneberg bildet eine vorteilhafte
Erneuerung. der andere (bei der Firma Iscovici) ent-
hilt unter anderem die Bestimmung der Freigabe des
1. Mai als bezahlten Feiertag. Der Zustrom dieser jun-
gen Damenschneiderinnen zur Organisation macht sich
iiberall bemerkbar. Chaux-de-Fonds, Luzern, Basel, Win-
terthur haben teils nennenswerte Bestinde weiblicher
Mitglieder. teils stehen sie vor aussichtsreichen Agita-
tionsmoglichkeiten. Biel konnte mit 17 Firmen der
Branche den ersten Tarif vereinbaren. -

Wie die weibliche. so regt sich auch die m#nnliche
Jugend im Verband aufs lebhafteste. Die letztere
hauptsichlich in den Kreisen der Coiffeure. In Ziirich
standen sie acht Wochen im Streik. Pessimisten pro-
phezeiten einen Zusammenbruch nach® den ersten 14
Tagen. Wohl wurde die 54stundenwoche nicht erreicht,
sondern die Arbeitszeit auf 57 Stunden festzesetzt. Im-
merhin bedeutet dies eine wesentliche Reduzierung
der frithern Arbeitszeit. Die Lohnerhshung macht 33 %
aus. Nebgt Ziirich haben auch Schaffhausen. Biel und
Basel nun einen ersten korporativen Tarif aufzuweisen:
letztere drei Stédte fiithrten ihn ohne Kampf ein. Bern

nnd Thun stehen noch in Bewegung: in Thun wollen die-

Meister von der 74stiindigen Arbeitszeit nicht herunter.
Tn Genf soll auch eine tarifliche Abmachune getroffen
worden sein: 200 Kollegen standen vor dem Streik. Dem
Verband fehlt jedoch jede nihere Angabe {iiber be-
stimmte Resultate Der Anschluss an die Organisation
ist noch nicht perfekt

Auf des Messers Schneide steht die Tarifbewegung
bei den Kiirschnern in Ziirich. Hier ist das Bestreben
der Arbeitgeber. den ihnen listigen Tarif vollig aus-
zuschalten, offenbar. Sie machten schon mehrfach Ver-
suche, die Arbeiter zu Einzelabmachungen zu verleiten,
bis ietzt jedech ohne Erfole. Ein erster Vergleichsvor-
schlag zur Erneuerung des beidseitig gekiindigten Ta-
rifs wurde von den Arbeitern angenommen, von den
Kiirschnermeistern abgelehnt. Er befriediete die Kol-
legen und Kolleginnen auch nicht recht. Die materielle
Besserstellune war mager genue: 5% Lohnerhshung,
dafiir aber Streichung der bezahlten Feiertage: die “48-
stundenwoche, dafiir Wegnahme des freien Samstag-
nachmittags wihrend der Saison. Um den Tarifvertrag
als solechen sich zu erhalten. stimmten die Arbeiter zu.
Nach Ablehnung durch die Arbeitgeber erfolgte ein
7zweites Aneebot seitens des kantonalen  Einigungs-
amtes. Der Entscheid der Parteien steht noch aus. Bei
nochmaligcer Ablehnung seitens der Meister diirfte der
Kamnf unvermeidlich sein. :

Die gewerbeverbéindlerische Reaktion, welche bei den
Coiffeur- und Kiirschnermeistern die Oberhand gewon-
nen hat. brachte im Arbeitgeber-Verband fiir das
Schneidergewerbe (S. A.S) das Werk des Lieferungs-
tarifs zu Fall. In langwierigen Beratungen war der-
selbe zustande gebracht und von den leitenden Instan-
zen der Organisationen anerkannt und ratifiziert wor
den. Da machte sich im S. A. S. die Reaktion breit: sic
verlangte unter dem Vorwand, dass den interessierten
Firmen das Mitspracherecht vorenthalten wurde, noch-
malige Begutachtung und Urabstimmung. In dieser er-
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folgte die glatte Ablehnung des Tarifs. Ein hrutaler
Streich ist damit insbesondere den Militirschneidern
und -schneiderinnen versetzt worden. Nur in der sichern
Annahme, dass der Lieferungstarif ihnen eine Erho-
hung ihrer Lohne bringe, hat diese Arbeiterschaft zu-
riickgehalten, mit Lohnforderungen auf den Plan zu
treten. So begniigten die Militdrschneider sich mit ei-
ner Teuerungszulage von 30 % wihrend der Kriegsjahre
und ertrugen das Elend eines Stundenlohnes von 60

-bis 65 Cts. Nun, nach Ablehnung des Lieferungstarifs

gibt es fiir sie kein Zuwarten mehr, zudem sie neben
dem jimmerlichen Hungerlohn mit véllig ungeniigen-
der Beschéfticung rechnen miissen. Bildet doch die Re-
krutenausriistung 1920 nur 50 % der sonstigen Arbeits-
ausgabe, da die Vorrdte an Uniformen #Husserst reich-
liche sind. Die Militdrschneider und -schneiderinnen
sind an die eidg. Behorden um eine Teuerungszulage
bis zur Sanierung der Lohnverh&ltnisse durch einen
neuen Lieferungsvertrag gelangt; ausserdem verlangen
sie Zuweisung von anderen als Militdrbekleidungsar-
beiten, um nicht der Arbeitslosenfiirsorge zu verfallen.
Wir trauen dem Militirdepartement soviel Einsicht zu,
dass es anerkennt, mit 65 Cts. Stundenlohn sei heute auf
keinen TFall auszukommen. Der Bekleidungsindustrie-
Verband wird mit allen Kriften die Verw1rkhchung
der Begehren unterstiitzen. :

Eisenbahner. Die Verfassung des Schweiz. Eisen-
bahner-Verbandes l#sst vorerst die bestehenden Unter-
stiitzungseinrichtungen unberiihrt und regelt nur die
allgemeinen Angelegenheiten. Zweck des Verbandes
ist die Verbesserung der sozialen Verhiltnisse seiner
Mitglieder sowie deren Hebung in wirtschaftlicher und
beruflicher Hinsicht.

Der Verband steht nicht auf dem Boden einer poli-
tischen oder religitsen Partei. Er ist Mitglied des Ge-
werkschaftsbundes und unterstiitzt dessen Bestrebun-
gen. Mitglied kann jeder Eisenbahnerverein werden.

Die Organe des Verbandes sind: Die TUrabstim-
mung, die Generalversammlung der Sektionen, die Ab-
geordnetenversammlung, die Verbandsleitung, die Ge-
schéftspriifungstelle, die Unterverbinde.

Die Verbandsleitung besteht aus einem Présiden-
ten, der Geschiftsleitung, den Zentralprisidenten der
Unterverbinde und neun von der Abgeordnetenver-
sammlung zu wihlenden Mitgliedern. :

Die Geschiftsleitung besteht aus dem Verbands-
prisidenten und je einem Vertreter der Unterverbénde.

Aus der Mitte der Verbandsleitung wird ein Ge-
werkschaftsausschuss zur Behandlung der gewerk-
schaftlichen und ein Wirtschaftsaussechuss zur Behand-
lung der finanziellen Geschiifte bestellt. Ueber die Or-
ganisation des Sekretariats haben wir an dieser Stelle
frither berichtet.

Die Unterverbinde: bewahren ihre Autonomie im
Rahmen der Statuten. Die Bildung von Sektionen bleibt
ihrem Ermessen anheimgestellt.

Die Verbandskasse wird gespieseén aus Mitglieder-
beitrigen. Der Skonomischen Verwaltung kann die Ad-
ministration der Unterstiitzungseinrichtungen der Un-
terverbinde iibertragen werden.

Die Presse wird fiir alle angeschlossenen Organi-
sationen einheitlich, desgleichen der Rech’rsschutz

Metallarbeiter. Die Erhéhung der Beitrdge um
10 Rp. pro Woche wurde durch die Urabst1mmung mit
12,086 gegen 8166 Stimmen, die Erhebung eines wo-
chenthehen Extrabeitrages fiir die Krankenkasse mit
11,095 gegen 1885 Stimmen angenommen.

In der Uhrenindustrie droht bei den Pierristen ein
neuer grosser Streik. Die Unternehmer haben wohl
eine Teuerungszulage von 30 % gewihrt, sie wollen
aber den Boart (Diamantstaub zum Schleifen der Steine)

nach einer neuen Formel «zum Tagespreis» abgeben,
was in Wirklichkeit die Lohnerhohung illusorisch ma-
chen wiirde.

Typographen. Der Zentralvorstand des Typogra-
phenbundes unterbreitet den Mitgliedern einen mneuen
Statutenentwurf, der als wesentliche Neuerung eine
Erhohung der Wochenbeitrige von 2 auf 8 Fr. und eine
entsprechende Erhthung der Unterstiitzungssitze vor-
sieht.

Textilarbeiter. Streik und Aussperrung in Emmis-
hofen wurden nach einer Dauer von sechs Wochen auf
1. November beendigt. Erzielt wurde die 48stunden-
woche, Umrechnung der Teuerungszulage in festen
Lohn, Neuansetzung der Mindestlshne, Revision der
Lohntarife im Sinne der Erhohung. Nebstdem erhielten
die Verheirateten eine Herbstzulage von 80, die Ledigen

" eine solche von 40 Fr.

In der Nummer 47 der «Textilarbeiterzeitung» be-
klagt sich ein «Stickereiarbeiter» unserer Meinung nach
mit Recht iiber die Zersplitterungsarbeit, die im Sticke-
relindustriegebiet unter der Arbeiterschaft in letzter
Zeit mit der Griindung eines farblosen Stickereiindu-
strieverbandes getrieben wird.

Wir haben im letzten Friihling eine Konferenz ein-
berufen, um zu der Neugriindung Stellung zu nehmen.
Wir haben damals iiber unsere Auffassung in derSache,
die sich mit der des «Stickereiarbeiters» im Organ des
Textilarbeiterverbandes deckt. keinen Zweifel gelassen.
Es schien uns aber, als ob selbst die berufenen Vertreter
der Textilarbeiter nicht gewillt waren, zu der Neu-
griindung irgendwie Stellung zu nehmen.

Vielleicht besinnf man sich aber noch eines an-
dern, nachdem man sieht, dass der «Industrieverband»
sich anschickt, die 650 st.-callischen Mitelieder des Tex-
tilarbeiterverbandes in aller Offenheit abzusprengen
und sich einzuverleiben.

In Ziirich tagte am 2. November ein ausserordent-
licher Verbandstag der Textilarbeiter, der sich mit der
Frage der Zentralisation der Sekretariate zu befassen
hatte. Die Antriige des Zentralvorstandes wurden denn
auch nach lebhafter Diskussion angenommen.

Die Gewerkschaftshewegung im Tessin. Getrennt
von der Schweiz durch den Gotthard und abgeschlossen
im Siiden durch die italienische Grenze, litt der Kanton
Tessin von jeher an seiner Vereinsamung. Die Verbin-
dunger mit den andern Gegenden der Schweiz stiessen
aber nicht nur auf geographische Schwierigkeiten, sie
litten -auch infolge der Sprache., denn italienisch wird
in keirem andern Schweizerkanton gesprochen.

Vorwiegend landwirtschaftlich, entwickelte sich
trotzdem im Kanton nach und nach etwas Industrie.
dank der billigen, von der Landbevilkerung gelieferten
Arbeitskriifte. Und in der Erwartune. die Schwiiche
der Arbeiterklasse auszuniitzen und billiger als anders-
wo produzieren zu kénen. stel]lte mancher Unternehmer
im Tessin Fabriken auf Im Jahr 1917 waren nach dem
Jahrbuch der schweiz. Statistik 261 Fabriken dem Ge-
setz unterstellt, im Jahr 1918 waren es 279 mit 7693
Arbeitern, d. h. mé#nnliche Arbeiter unter 18 Jahren
417, Arbeiterinnen 829, mannliche Arbelter {tber 18 Jah-
ren 3634, Arbeiterinnen 2813.

Nach und nach wurde die Arheiterklasse sich ihrer
Tage bewusst. Der Krieg verschlimmerte noch die Le-
bensbedingungen des arbeitenden Volkes. Von allen
Seiten folgten darum die Arbeiter dem Ruf der kleinen
Zahl rithriger Genossen, besonders dem Sekretdr der
tessinischen Arbeitskammer, Genossen Canevasecini.
An allen grossern Industrieorten wurden Gewerkschaf-
iten gegriindet. Bin Zwischenfall riittelte 1918 die ganze
Bevolkerung griindlich auf.

Die Massregelung von drei Tramangestellten durch
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die Luganeser Behorden rief eine allgemeine Bewegung
des Personals der Nebenbahnen hervor. Die Angestell-
ten der Tramwavs., der Drahtseilbahnen. der Neben-
linien und der Dampfschiffe stellten die Arbeit ein
und forderten Teuerungszulagen. Getrieben durch ihre
traurige Lage, schlossen sich ihnen bald Arbeiter aller
Katecorien an. Der Streik begann am 2. Juli, am
7. Juli wuchs er zum Generalstreik aus und nahm einen
Protestcharakter an gegen die Teuerung und die bru-
tale Handlungsweise des Gemeinderates von Lugano.
Der Streik gindg am 10. Juli zu Ende. Die Zahl
der Gewerkschaften verdopnelte sich. Eine kurz nach
dem Streik aufgenommene Statistik ergab, dass die Ar-

beiter insgesamt ungefihr eine Million Franken an
Lohnerhthung und Teuerungszulagen herausgeholt
hatten.

Aus dem Bericht der Tessinischen Arbeitskammer |

entnehmen wir. dass die Gewerkschaften, die im Jahr
1917 in 42 Sektionen 2939 Mitelieder =zihlten, Ende
1918 auf 80 Sektionen mit 4674 Mitgliedern angewach-
sen sind. Es ist also eine Zunahme von 388 Sektionen
und 1735 Miteliedern zu verzeichnen. :

Der sehr inhaltreiche Bericht enth#lt eine ausfiihr-
liche Statistik iiber die Zahl der dem Fabrikeesetz un-
terstellten Fabriken. die Zahl der in ieder Fabrik he-
schdftigten. der Zahl organisierter und unorganisierter
Arbeiter. Jeder Gewerkschafter ersieht auf.den ersten
Blick. wo noch Arbeit geleistet werden muss.

So zihlen die Metall- und Uhrenarbeiter 943 Mit-
glieder oder .91% der Oragnisationsfihigen, die Han-
dels-, Transport- und Tebensmittelarbeiter 964 oder
78%, die Maler und Gipser 110 oder 94%. die Maurer
575 oder 89%. die Typographen 87 oder 94%.

Im Gegensatz zu frithern Jahren ist zu konstatie-
ren, dass die grosse Mehrheit der Arbeiter und Arbei-
terinnen Schweizer Biirger und Biirgerinnen sind.

In allen Berufskategorien wurden zahlreiche Lohn-
bewecungen durchgefithrt.

Die Eisenbahner haben sich den iibrieen Arbeitern
angeschlossen zwecks Griindung von Arbeiterunionen
in Bellinzona, Biasea, Chiasso und Airolo. Die Unionen
haben sich die Aufgabe gestellt, in diesen Ortschaften
Volkshduser zu bauen. Bellinzona und Chiasso besitzen
bereits solche, und unsere Tessiner Genossen haben eine
grosse Freude daran.

Der Sitz der Arbeitskammer wurde infolee eines
in den Gewerkschaften durchgefiihrten Referendums
von Bellinzona nach Lugano verlegt.

<z

Von der Zeit an, da es Menschen gab, die im
Dienst anderer ihr Leben fristen mussten, wurde von
diesen Enterbten der Menschheit versucht, ihr Los zu
verbessern. Auf diesen Umstand ist auch der Ursprung
der Arbeiterbewegung zuriickzufiithren. Mit dem Ein-
tritt der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in ihr
ietztiges, letztes Stadium durch die Proletarisierung
immer .grosserer Volksmassen, erhielt auch die Arbei-
terbewegung ihr besonderes Geprige. Man kam zu dem
System der Gewerkschaftsverbinde und durch den Zu-
sammenschluss derselben zum Gewerkschaftsbund, So
gehoren die Mitglicder der Berufsverbiinde mittelbar ei-
nem Bund der Gesamtarbeiter an. Jeder einzelne Verband
innert des Bundes hat aber seine besondern Bestim-
_mungen, Pflichten und Rechte der Mitglieder und seine
cigenen Funktionive und Verwaltungsapparats.
Gesamtorganisation ist also eine ziemlich weitldufige,
komplizierte und kostspielige Institution, die zu verein-

“eine mit kleinerem Beitrag

Die:

fachen wiire. Es soll in Nachstehendem zu diesem
Thema Stellung genommen und ein Proiekt besprochen
werden, durch das auf diesem Gebiet Vereinfachuneen
erzielt werden konnten. An Stelle des Gewerkschafts-
bundes hitten wir einen Bund der Arbeiter. Diese wiren
nicht indirekt durch die Gewerkschaften, sondern un-
mittelbar dem Bund angeschlossen. Angesichts der
grossen gemeinschaftlichen Ziele: Verbesserune der
Existenzbedingungen oder der Gesellschaftsordnung,
sollte dies wohl durchzufithren sein. Alle Berufsvorur-
teile, personliche und kleinliche Interessen miissten der
grossen Sache geopfert werden. Sollte man wirklich
dazu kommen, diese Organisationsform einzufiithren. so
wiirden grosse organisatorische Verinderungen vor sich
gehen miissen. Die Mitgliedhiicher und Beitraesmarken
wiren fiir die gesamte Arbeiterschaft ecinheitlich. Da-
durch wiirden grosse Auslagen erspart, die fiir den
Kampffonds verwendet werden kénnten. Dann kommt
es 6fters vor, dass ein Arbeiter, sei es durch versénliche
Veranlagung oder durch die Macht der Verh#ltnisse
gezwungen, seinen Beruf #ndert. Ist der Betreffende
nicht ein hartgesottener Gewerkschafter (das ist leider
nur ein kleiner Teil), so wird er nicht sofort von einem
Berufsverband zum andern {iihertreten. Dadurch éntge-
hen den Verbdnden sechr viele Beitrdge. Nach dem
neuen System wire die Rubrik An- und Abmeldungen
foleendermassen zu gestalten: Name des Miteliedes,
Sektion. Berufsgruppe (Metall. Holz ete) und Art der
Tétiockeit (Schreiner. Dreher). Bei  Aenderungen
des Berufs wiire der Uebhertritt durch eine Eintragung
erlediet, eine einfache Formalitit. durch die Mitelied
und Beitridge der Organisation erhalten bleiben wiirden.
Sodann wire es moglich. an Orten., wo die verschiede-
nen Berufsarten nur schwach vertreten sind. diese Leute
zu organisieren, was unter dem jetzigen System nicht
moelich ist. Die Leute wiirden einer Ortssektion an-
gehdren, jeder seinem Beruf entsprechend eincetracen
sein, und. dadurch kénnten der Gesamtorganisation
sehr viele Mitelieder zugefiithrt werden.

Es mag der Einwand erhoben werden, dass Bei-
trige und Genussrechte der versechiedenen Verbinde
viel zu unterschiedliche seien und sich nicht auf einer
Basis vereinigen liessen. Da liesse sieh Abhilfe schaf-
fen, indem man zwei Klassen einfithren wiirde, die
und dementsprechendem
Bezugsrecht. Auf diese Weise liesse sich die Sache re-
geln. Tm Grunde genommen, ist die Differenz auf die-
sem Gebiet keine allzu grosse. Das Krankenkassenwesen
liesse sich in #dhnlicher Weise regeln; diese Institution
wiirde eigene Rechnung fithren. aber von den Verbands-
funktioniiren verwaltet. Selbstverstindlich wiirden die
in  Berufsverbdnden sowie in Verbandskrankenkassen
investierten Gelder im Interesse des Ganzen der Ge-
samtheit zugefiihrt. Es darf nicht vergessen werden,
dass, je fester die Arbeiterschaft zusammengeschlossen
ist, sie um so eher Aussicht hat, zum Ziel zu gelangen.
Es ist allerdings vorauszusehen. dass Personen, die an
dem jetzigen Zustand ein persénliches Interesse haben,
ihr unter Umstdnden gcewichtiges Wort dagegen ins
Feld fiihren werden. Mdge Obiges einer moglichst wei-
ten Schicht der arbeitenden Klasse vor Augen gefiihrt,
vorurteilsfrei erdrtert und die Frage gepriift werden.
ob nicht der gezeigte Weg im Interesse der Arbeiter-
schaft einzuschlagen sei. ' ‘ E. M.

Nachwort der Redaktion. Aus unsern Ausfithrun-
gen zu den Organisationsfragen, die wir in frithern
Nummern der «Rundschau» vertreten haben, geht her-
vor, dass wir mit den Ausfiithrungen des Genossen E. M.
nicht einverstanden sein konnen. . ;

Wir behaupten geradezu, dass sein Projekt un-
durchfithrbar ist und die Zertriimmerung der Gewerk-
schaftshewegung bedeuten wiirde. Wenn wir den Vor-



	Aus schweizerischen Verbänden

